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„EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN“

Gemeinde (Anschrift, Tel. Nr.):

Bundesland: Bezirk: Anzahl der Eintragungsorte:

Niederschrift
für Gemeinden

A

1. Feststellung des Ergebnisses:

Nach Ablauf des Eintragungszeitraumes wurden die im Bereich der Gemeinde aufgelegten Ein tra gungs -

listen abgeschlossen. Folgendes Ergebnis wurde gemäß § 14 Abs. 1 des Volksbegehrengesetzes 1973,

BGBl. Nr. 344, idF BGBl. II Nr. 103/2013, festgestellt:

2. Sofortmeldung an die Bezirkswahlbehörde:

Das festgestellte Ergebnis wurde am 1. Juli 2015 um Uhr der Bezirkswahlbehörde

� per E-Mail*) � per Telefax*) � telefonisch*) berichtet.

Name des (der) Berichterstatters (Berichterstatterin) der Gemeinde:

Name der bei der Bezirkswahlbehörde übernehmenden Person:

1) Die Summe der Stimmberechtigten ist auch dann anzugeben, wenn keine Eintragungen erfolgt sind.

2) Sind keine Eintragungen erfolgt oder keine Stimmkarten abgegeben worden, so ist hier eine „0“ einzusetzen.

*) Zutreffendes bitte ankreuzen.

1. Summe der Stimmberechtigten 1) lt. Wählerevidenz (Stimmliste)

2.1 Summe der gültigen Eintragungen 2) für das „EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN“

2.2 Summe der ungültigen Eintragungen 2) für das „EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN“

2.3 Anzahl der abgegebenen Stimmkarten 2) für das „EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN“

Raabs an der Thaya
Hauptstraße 25
3820 Raabs an der Thaya
02846/365

Niederösterreich Waidhofen an der Thaya 1

2.328

84

0

1

16:03
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Ines Slawik


